Antrag auf Gewahrung von Foérdermitteln aus dem Krankenhaustransformationsfonds gemaf § 12b Krankenhausfinan-
zierungsgesetz (KHG) in Verbindung mit § 4 KHTFV — Anlage Bildung integrierter Notfallstrukturen — Fordertatbe-
stand 6

Anlage Bildung integrierter Notfallstrukturen — Fordertatbestand 6
(§ 3 Abs. 6 KHTFV)

Hinweis: Die Struktur des vorliegenden Férderantrags orientiert sich an der Struktur des Online-
portals zum Krankenhaustransformationsfonds. Aus diesem Grund werden nachfolgend auch
Punkte aufgefiihrt, die nicht durch das Krankenhaus, sondern durch die fiir die Krankenhausfinan-
zierung zustdndige Landesbehérde bei Antragstellung an das Bundesamt fiir Soziale Sicherung
(BAS) bearbeitet werden. Diese Punkte werden in dargestellt.

MafRnahmenbezeichnung:

Datum des Foérderantrags:

Angaben zum Vorhaben und zur Forderfahigkeit

1. Angaben zum beteiligten Krankenhaus

Name:

Standort:
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Trager:

2. Das Vorhaben fiihrt zu einer Bildung integrierter Notfallstrukturen i.S.v. § 3 Abs. 6
KHTFV.

3. Eine Vorhabenbeschreibung ist dem Forderantrag beigefiigt (§ 4 Abs. 2 Nr. 1
KHTFV).

Il. Angaben zu den forderfahigen Kosten (§ 3 Abs. 6 S. 2 KHTFV)

Die Kostenkategorien werden durch die fiir die Krankenhausfinanzierung zusténdige Landesbe-
hérde bei Antragstellung an das Bundesamt fiir Soziale Sicherung (BAS) anhand der detaillierten
Kostenaufstellung(en) nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 KHTFV des Krankenhauses / der Krankenh&user
befiillt.

2. Detaillierte Kostenaufstellung (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 KHTFV)

Hinweis: Die detaillierte Kostenaufstellung nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 KHTFV, aus der sich alle Kos-
tenpositionen ergeben, die bei der Umsetzung des Vorhabens entstehen, ist nicht bereits mit dem
Antrag an das Land einzureichen. Die flir die Krankenhausfinanzierung zusténdige Landesbehérde
fordert diese Unterlage im Nachgang gesondert an. Bitte erstellen bzw. (ibermittein Sie die detail-
lierte Kostenaufstellung daher erst, wenn Sie hierzu eine entsprechende Aufforderung des Minis-
teriums erhalten.

Die Bestétigung der Kosten nach den Grundsétzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach §
2 Abs. 2 S. 1 KHTFV ist durch die fiir die Krankenhausfinanzierung zustandige Landesbehdrde bei
Antragstellung an das Bundesamt fiir Soziale Sicherung (BAS) zu erbringen.



	Text1: 
	Datum1_af_date: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off


